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Wer informiert über die Opferhilfe? 
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Art. 8 OHG und Art. 305 StPO

 Polizei und Staatsanwaltschaft informieren bei der ersten 

Einvernahme  

 Meldung an eine Beratungsstelle (mit Einverständnis des 

Opfers)

 Die schweizerische Vertretung im Ausland informiert bei 

Straftaten im Ausland 
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2013: Bericht Postulat Fehr «Mehr 

Anzeigen, mehr Abschreckung»

Auftrag ans EJPD, folgende Massnahmen (in 

Zusammenarbeit mit den Kantonen) zu prüfen:

 Stärkung der Rolle der Opferhilfe-Beratungsstellen als 

Erstanlaufstelle (namentlich durch bessere Information der 

Öffentlichkeit) 

 Erleichterter Zugang zu den Informationen über die 

Opferhilfe (namentlich über das Internet)
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2014: Befragung zur Öffentlichkeitsarbeit 

und Kenntnisstand der Bevölkerung

(Studie im Auftrag BJ, Econcept in Zusammenarbeit mit DemoSCOPE)

Vielfalt von kantonalen Massnahmen (Homepage, Flyers und 

Broschüren, Medienpräsenz, Öffentlichkeitsaktionen, etc.),

aber:

 Fehlen einer nationalen Strategie

 kein einheitliches Bild!
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Ergebnis: Opferhilfe zu wenig

bekannt

 «Opferhilfe» ist kein selbsterklärender, eindeutiger Begriff

 vom Opferhilfegesetz hat nur ein Drittel der Bevölkerung 

gehört

 Informationsdefizite in der Bevölkerung, insb. in der 

Altersgruppe der 16- bis 29-Jährigen und bei Personen mit 

Migrationshintergrund
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Empfehlungen des Expertenteams

 Begriff «Opferhilfe» besser verankern

 Information für Jugendliche und Personen mit 

Migrationshintergrund verbessern

 MultiplikatorInnen (z.B. Ärztinnen und Ärzte) ausbilden und 

sensibilisieren

 Corporate identity prüfen

 Mehr Ressourcen

 Aktivere Rolle des Bundes?
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Istanbul-Konvention  

 in Kraft seit 1. April 2018

 Sicherstellen, dass Opfer angemessen und rechtzeitig über 

verfügbare Hilfsdienste und rechtliche Massnahmen 

informiert werden (Art. 19)

 Verpflichtung zu einheitlicher, landesweiter und kostenloser 

24h-Telefonberatung bei Gewalt (Art. 24) 
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Machbarkeitsstudie

 Bereitschaft von Bund und Kantonen, die Einführung einer 

einheitlichen Telefonlinie zu prüfen

 BJ hat in Zusammenarbeit mit SVK-OHG und KKJPD eine 

Studie in Auftrag gegeben

 Studie von Forschungsbüro INFRAS «Machbarkeit und 

Kosten einer einheitlichen Telefonnummer für die 

Opferhilfe» vom 12. Juni 2017
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Schlussfolgerungen der 

«Machbarkeitsstudie»

 einheitliche Telefonnummer technisch/organisatorisch 

machbar

 Mehraufwand bei den Opferhilfeberatungsstellen 

 24h-Erreichbarkeit und Online-Beratung grundsätzlich 

sinnvoll

 Einheitlicher Internet-Auftritt als Alternative zur einheitlichen 

Telefonnummer?
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bisherige Webseiten auf nationaler 

Ebene (SODK, BJ)
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Kritik an den bisherigen Webseiten 

auf nationaler Ebene (SODK, BJ)

 richten sich zum Teil an andere Adressaten und nicht nur 

an Opfer

 Bedürfnisse der Opfer zu wenig berücksichtigt

 zum Teil unübersichtlich
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Neue Webseite:

www.opferhilfe-schweiz.ch

 Trägerschaft SODK

 Finanzielle Unterstützung des Bundes (Subvention EBG, 

Dienstleistungsvertrag mit BJ) 

 Adressaten: Opfer und ihre Angehörigen
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Fazit

 Webseite ist wichtiger Schritt zur Verbesserung des 

Zugangs zur Opferhilfe

 Ausbau möglich (wie z.B. Telefonberatung im Sinne von 

Art. 24 Istanbul-Konvention)

 Beispiel für gute Zusammenarbeit zwischen Bund und 

Kantonen 
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